
Satzung des Vereins „Sabatina e.V.“  
 
 
§ 1 - Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  
Der Verein führt den Namen „Sabatina“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Ein-  
tragung führt er den Zusatz „e.V.“.  
Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.  
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
 
§ 2 - Vereinszweck  
Zweck des Vereins ist die Förderung der Volksbildung und die Unterstützung muslimischer Frauen, die  
aufgrund von Gewalterfahrung in der Familie, drohender, bzw. bereits vollzogener Zwangsverheiratung  
oder aufgrund von Ehrenmordandrohungen auf die Hilfe anderer angewiesen sind.  
Diese Zwecke werden insbesondere verwirklicht,  
indem der Verein die Öffentlichkeit, wie auch politische Institutionen für diese Probleme sensibilisiert,  
Missstände aufzeigt und sie bekämpft durch Veranstaltung von Vorträgen, Vortragsreihen, Podiumsdis-  
kussionen, Publikationen sowie Beiträge in den Medien,  
indem der Verein betroffenen Frauen und deren Kindern als Ansprechpartner zur Seite steht und sie an  
Schutzhäuser und andere Einrichtungen und Organisationen weitervermittelt,  
indem der Verein die Einrichtung und den Betrieb von Notwohnungen anderer Körperschaften im In-und  
Ausland finanziell fördert.  
 Für diese Aufgaben wird der Verein Spendengelder akquirieren.  
Sabatina e.V. ist um eine Religionsvielfalt in seiner Mitgliederschaft bemüht, da das vorgenannt beschrie-  
bene Ziel grundsätzlich nur erreicht werden kann, wenn es eine Befriedung im Miteinander aller Religio-  
nen gibt. Somit ist es im Sinne des Vereinszwecks, aufzuklären, zu verbinden und zu vereinen, um lang-  
fristig klar- und sicherzustellen, dass Gewalt gegen Frauen heutzutage in keiner Religion mehr ihre Be-  
rechtigung und ihren Platz hat. Dieses Ziel soll unter Berücksichtigung aller individueller Kulturen sowie  
mit allem Respekt gegenüber den verschiedenen Glaubensrichtungen verfolgt werden. Am Ende steht,  
neben der akuten Hilfe betroffener Frauen und deren Kinder, nicht die Missionierung zu einer anderen  
Glaubensrichtung, sondern die zeitgemäße Neuinterpretation altüberbrachter Werte.  
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des  
Abschnitts ”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt  
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen  
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als  
Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-  
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich  
tätig. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht  
dem zuständigen Finanzamt vorzulegen.  
 
 
§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft  
Ordentliches und somit stimmberechtigtes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Le-  
bensjahr vollendet hat. Fördermitglied kann werden, wer sich zum Vereinszweck bekennt und einen re-  
gelmäßigen Beitrag leistet.  
Über den schriftlichen Antrag entscheidet allein der Vorstand nach pflichtgemäßem Ermessen. Der Antrag  
soll den Namen, das Alter, die Nationalität, die Religionszugehörigkeit, den Beruf und die Anschrift des  
Antragstellers enthalten. Die Mitgliedschaft ist unabhängig von Geschlechts-, Staats- und Religionsange-  
hörigkeit.  
 
 
§ 4 – Beendigung der Mitgliedschaft  
Die Mitgliedschaft endet  
a) mit dem Tod des Mitglieds;  
b) durch freiwilligen Austritt des Mitglieds  
c) durch Streichung von der Mitgliederliste;  
d) durch Ausschluss aus dem Verein.  
Der freiwillige Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist  
von 3 Monaten zulässig. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären.  
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es  
trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf erst be-  
schlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und  
die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.  
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des  
Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Set-  
zung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich  
zu rechtfertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssitzung zu verlesen.  
Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebe-  
nen Briefes bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied  
das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Die  
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Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim  
Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand inner-  
halb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen.  
Geschieht das nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das Mitglied von dem  
Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die Beru-  
fungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mitglied-  
schaft als beendet gilt.  
 
 
§ 5 - Mitgliedsbeiträge  
Von den Mitgliedern werden im Lastschriftverfahren Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und  
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.  
 
 
§ 6 - Organe des Vereins  
Organe des Vereins sind  
a) der Vorstand  
b) der Beirat  
c) die Mitgliederversammlung  
 
 
§ 7 - Der Vorstand  
Der Vorstand des Vereins besteht aus vier Personen, nämlich dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden  
Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer.  
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden des Vorstands oder seinen Stell-  
vertreter vertreten.  
 
 
§ 8 - Zuständigkeiten des Vorstands  
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem  
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:  
1.Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen;  
2.Einberufung der Mitgliederversammlung;  
3.Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;  
4.Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung eines Jahresbe-  
richts;  
5.Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen;  
6.Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.  
 
 
§ 9 - Amtsdauer des Vorstands  
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl  
angerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist  
einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Die Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mit-  
glied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restli-  
che Amtsdauer des Ausgeschiedenen.  
 
 
§ 10 - Beschlussfassung des Vorstands  
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei  
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich oder per E-Mail unter Mitteilung der  
Tagesordnung einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten.  
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende  
oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit  
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der  
Vorstandssitzung.  
Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Die  
Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken in ein Beschlussbuch einzutragen und vom Sitzungslei-  
ter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilneh-  
mer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten.  
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder per E-Mail gefasst werden, wenn alle  
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.  
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.  
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§ 11 -  Die Mitgliederversammlung  
In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Fördermitglieder sind nicht  
stimmberechtigt, dürfen jedoch an den Mitgliederversammlungen teilnehmen. Zur Ausübung des Stimm-  
rechts hat das Mitglied persönlich anwesend zu sein.  
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig:  
1.Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; Entge-  
gennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands.  
2.Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags für ordentliche Mitglieder und Fördermit-  
glieder;  
3.Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und des Beirats;  
4.Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins;  
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die Mitgliederversamm-  
lung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten sei-  
nes Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.  
 
 
§ 12 - Einberufung der Mitgliederversammlung  
Mindesten einmal im Jahr, spätestens 3 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, soll die ordentliche  
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen  
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des  
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn  
es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tages-  
ordnung setzt der Vorstand fest.  
 
 
§ 13 - Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vor-  
sitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt  
die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs  
und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden.  
Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer kann auch ein Nicht-  
mitglied bestimmt werden. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung  
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmbe-  
rechtigten Mitglieder dies beantragt.  
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die  
Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die Mitgliederversammlung.  
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel sämtlicher ordentlicher Mit-  
glieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen  
eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist dann ohne  
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen ordentlichen Mitglieder beschlussfähig, worauf in der Einladung  
hinzuweisen ist.  
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen  
gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine  
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks  
des Vereins, der Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft oder die Auflösung des Vereins kann  
nur mit Zustimmung aller anwesenden Mitglieder beschlossen werden.  
Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen  
Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten  
Stimmenzahlen erreicht haben.  
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Ver-  
sammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten:  
Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl  
der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der  
Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden.  
 
 
§ 14 - Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung  
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand  
schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.  
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu  
ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt  
werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei  
Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Nichtzulässig sind nachträgliche Anträge, die  
eine Änderung der Satzung oder die Auflösung des Vereins beinhalten.  
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§ 15 - Außerordentliche Mitgliederversammlungen  
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einbe-  
rufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel  
aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die  
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 11 bis 15 entsprechend.  
 
 
§ 16 - Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung  
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 13 festgelegten Stimm-  
enmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anders beschließt, sind der Vor-  
sitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.  
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den  
gemeinnützigen Verein „Terre des Femme e.V.“, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,  
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft  
zur Verwendung für die Förderung der Volksbildung oder mildtätiger Zwecke.  
 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund  
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 07. März 2006 errichtet.  
 
Hamburg, den 08. März 2006  
 


